
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/7/19 96/12/0366
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.07.2001

Index

72/13 Studienförderung

Norm

StudFG 1992 §19 Abs1;

Rechtssatz

Die Formulierung "durch einen wichtigen Grund" im § 19 Abs 1 StudFG 1992 schließt die Geltendmachung mehrerer

wichtiger Gründe nebeneinander nicht aus (Hinweis E 11.11.1998, 96/12/0201).
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